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Vereinshausordnung – VHO     
 
der Kleingartenanlage „Feuchter Winkel West“ e.V.,  
Mitglied im Bezirksverband der Kleingärtner e.V. Berlin-Weißensee 
 
Präambel 
Der Verein KGA „Feuchter Winkel West“ e.V. ist Eigentümer des Vereinshauses, 
inklusive des Geräteschuppens, auf dem gepachteten Gemeinschaftsgelände der 
Kleingartenanlage. 
Hier finden die Mitgliederversammlungen, Vereinssprechstunden, Sitzungen des 
geschäftsführenden und erweiterten Vorstandes und Feierlichkeiten statt.  
Der Geräteschuppe dient der Unterbringung von Werkzeug und Ersatzteilen für das 
Strom- und Wassernetz sowie der Überwinterung von Vereinsgerätschaften. 
 
§ 1 Nutzung 

Der Vorstand ernennt eine(n) Kultur-Verantwortliche(n), unter dessen Verantwortung 
u.a. auch das Vereinshaus, der Vereinsplatz und der Geräteschuppen steht. Diesem 
Kultur-Verantwortlichen obliegt die Öffnung des Vereinshauses, bzw. bei 
Vereinsveranstaltungen in seiner Abwesenheit, die Herausgabe des Vereinshaus- 
schlüssels und die Unterweisung der Nutzer, sowie bei der Rückgabe die Kontrolle 
des Stromverbrauches, Wasserverbrauches und der Ordnung und Sauberkeit. 
Hierüber ist ein „Vereinshaus-Buch“ zu führen. 
 

§ 2 Gemeinschaftliche Vereinsveranstaltungen 
Bei gemeinschaftlichen Veranstaltungen, wie Public-Viewing, Billardabende oder 
andere kulturelle Veranstaltungen, sind die Mitglieder des Vereins herzlich 
eingeladen.  
 
Die Nutzung der Räumlichkeiten und der technischen Geräte sind kostenfrei und in 
Abhängigkeit des §1 erfolgt die Entgegennahme und Rückgabe des Vereinshauses. 
Alkoholische und nichtalkoholischen Getränke sind entsprechend ausliegender 
Preislisten käuflich zu erwerben. Das Mitbringen von eigenen Getränken ist nicht 
erlaubt.  
Die Einnahmen dienen der Begleichung der Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, 
Mülltonne und Instandhaltung des Vereinshauses. 
 
Die vereinseigenen Veranstaltungen sind im Vorfeld an den Info-Tafeln der KGA per 
Aushänge anzuzeigen. 

 
§ 3 Vermietung des Vereinshauses 

(1) Jedes Mitglied kann für private Feierlichkeiten das Vereinshaus mieten. 
Eine Mietgebühr in Höhe von 50 € (* bzw. Vorstandsbeschluss) und die Kosten für 
Strom- und Wasserverbrauch sind bei Rückgabe an den Verein zu entrichten. Auf 
eine Kaution für eventuelle Schäden an den Einrichtungsgegenständen wird 
wegen des Bezuges zur Vereinssatzung (§5 c) verzichtet. 

 
(2) An dieser privaten Veranstaltung muss immer mindestens ein Vereinsmitglied 

anwesend sein.  



*Änderungen durch Vorstandsbeschluss möglich
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